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Redaktioneller Hinweis: 

Die Veröffentlichungen des Jahres 2013 werden mit der Ausgabe 
51/2013 am 20.12.2013 enden. Wir bitten Sie Bekanntmachungen, die 
noch im Jahr 2013 veröffentlicht werden sollen bis spätestens 
18.12.2013 der Redaktion (Amtsblatt@lra-ei.bayern.de) zukommen zu 
lassen. Das erste Amtsblatt 2014 erscheint am 03.01.2014. 
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Bekanntmachungen des Landratsamtes 

 
238 Offenes Verfahren nach §12 a.2 VOB/A Abschnitt 2 

Bauvorhaben: 649 – Generalsanierung Berufsschule 
Eichstätt – 2.BA 

a) Landkreis Eichstätt 
Landratsamt Eichstätt 
Residenzplatz 1, 85072 Eichstätt 

b) Offenes Verfahren nach §12 a.2 VOB/A Abschnitt 2 

c) Ausführung von Baumaßnahmen 

Bauvorhaben: 649 – Generalsanierung Berufsschule Eichstätt 
– 2.BA 

e) Gewerk: 13.1 – Gussasphalt-Estricharbeiten  

Leistungsumfang 

- Gussasphaltestrich auf Trennlage 240 m2 
- Gussasphaltestrich auf Dämmung 1.950 m2 
- Abdichtung aus Bitumen 490 m2 

Gewerk: 18.1 – Trockenbau- und Tischlerarbeiten  

Leistungsumfang 

- GK-Montagewände und -Vorsatzschalen  
F0, F30, F90 1.360 m2 

- Systemtrennwände mit GK-Beplankung  
und Oberlichter F0 110 m2 

- F90-Wandbekleidung von Holzständerwände 285 m2 

- Abgehängte GK-Gecken glatt, F0 590 m2 

- Abgehängte GK-Gecken glatt, F90 575 m2 

- Abgehängte GK-Gecken gelocht, 1.565 m2 

- Innendämmung mit Schaumglas, z.T. verputzt 200 m2 

- Holztüren T0, T30 – HPL-beschichtet mit 
* Stahlumfassungszargen in GK-Wänden 16 St 

- Ganzglastüren T0 mit 
* Stahlumfassungszargen in GK-Wänden 1 St 

Gewerk: 19.2 – Schreinerarbeiten 2 - Innentüren 

Leistungsumfang 

- Holztüren T0, T30 – HPL-beschichtet mit 

* Stahlumfassungszargen in GK-Wänden 22 St 

* Stahlumfassungszargen in Massivwänden 37 St 

f) keine Aufteilung in Lose vorgesehen 

g) Einbringung von Planungsleistungen: mit Ausnahme branchenüb-
licher Fertigungszeichnungen keine Planungsleistungen gefordert 

Ausführungszeitraum: 

Gewerk: 13.1 Beginn: Juli 2014 Ende: August 2014 
Gewerk: 18.1  Beginn: Februar 2014  Ende: September 2014 
Gewerk: 19.2 Beginn: Juni 2014  Ende: Oktober 2014 

i) Anforderungen der Verdingungsunterlagen: 

schriftlich mit Vorlage eines Verrechnungsschecks beim Landrat-
samt Eichstätt, Hochbauverwaltung, Residenzplatz 2, 85072 
Eichstätt, (Tel: 08421/70-248, Fax: 08421/70-229, Zi-Nr. 140, 1. 
Stock) bzw. im Internet unter www.baysol.de 

Entgelt für die Ausgabe der Verdingungsunterlagen: 

Gewerk: 13.1 25,00 € 
Gewerk: 18.1 50,00 € 
Gewerk: 19.2 30,00 € 

Unkostenbeitrag wird nicht zurückerstattet. 

Nachträglicher Versand des Datenträgers ist kostenpflichtig. 

k) Versand der Verdingungsunterlagen: 16.12.2013 bis 16.01.2014 

Abgabe der Angebote: 22.01.2014 

Gewerk: 13.1 11:00 Uhr 
Gewerk: 18.1 11:15 Uhr 
Gewerk: 19.2 11:30 Uhr 

l) Abgabeort: siehe i) 

m) Angebotssprache: deutsch 

n) Bieter und deren Bevollmächtigte 

o) Angebotseröffnung: siehe k) 

A M T S B L A T T  

mailto:Amtsblatt@lra-ei.bayern.de
http://www.baysol.de/
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p) Geforderte Sicherheiten:  

Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 v. H. der Bruttoauf-
tragssumme für Aufträge über EUR 250.000,-- 

Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 3 v. H. 

der Bruttoauftragssumme einschl. erteilter Nachträge 

q) siehe Verdingungsunterlagen 

r) keine vorgegebene Rechtsform für Bietergemeinschaften 

s) verlangte Eignungsnachweise: siehe § 16 Nr. (2) 1 VOB/A 

Zuschlagsfrist: bis 07.03.2014 

u) kein Ausschluss von Änderungsvorschlägen und Nebenangeboten 

v) Allg. Fach-/Rechtsaufsicht: Regierung von Oberbayern, Vergabe-
kammer Südbayern, 80538 München 

sonstiges: 

- Kriterien für die Auftragserteilung: Wirtschaftlichkeit 

- Tag der Veröffentlichung der Vorinformation: Amtsblatt S der EU 
vom 30.11.2012 

- Tag der Absendung der Bekanntmachung zum Amt für amtliche 
Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften: 
05.12.2013 

 

 

 
239 Immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren 

(Errichtung und Betrieb);  
Antragsteller: Südlicht GmbH & Co. KG, Dorfstr. 20, 

85777 Fahrenzhausen 
Vorhaben: Errichtung und Betrieb einer Windenergiean-

lage Typ Vestas V112-3.3 MW mit einer 
Nennleistung von 3,3 MW, einer Nabenhöhe 
von 140 m und einem Rotordurchmesser von 
112 m und einer Gesamthöhe von 196 m 

Standort: Fl.-Nr. 248, Gemarkung Großnottersdorf, 
Markt Titting 

Öffentliche Bekanntmachung 

Mit Bescheid vom 05.12.2013, Sg. 44 Az. 1711 - 1760384 ge-
nehmigte das Landratsamt Eichstätt der Firma Südlicht GmbH & Co. 
KG, Dorfstr. 20, 85777 Fahrenzhausen die Errichtung und den Betrieb 
einer Windenergieanlage Typ Vestas V112-3.3 MW mit einer Nenn-
leistung von 3,3 MW, einer Nabenhöhe von 140 m und einem Rotor-
durchmesser von 112 m und einer Gesamthöhe von 196 m auf dem 
Grundstück Fl.-Nr. 248, Gemarkung Großnottersdorf, Gemeinde 
Titting.  

Hiermit wird der verfügende Teil des Bescheides und die Rechts-
behelfsbelehrung nach § 10 Abs. 8 Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG) und § 21a 9. BImSchV (Verordnung über das Genehmi-
gungsverfahren) öffentlich bekanntgegeben. 

1. Das Landratsamt erteilt der Firma Südlicht GmbH & Co. KG, 
Dorfstr. 20, 85777 Fahrenzhausen die Genehmigung nach § 4 
BImSchG für die Errichtung und den Betrieb der beantragten 
Windenergieanlage Typ Vestas V112-3.3 MW mit einer Nennleis-
tung von 3,3 MW, einer Nabenhöhe von 140 m und einem Rotor-
durchmesser von 112 m und einer Gesamthöhe von 196 m auf 
dem Grundstück Fl.-Nr. 248, Gemarkung Großnottersdorf, Ge-
meinde Titting. 

2. Eine Ausnahmegenehmigung für die Abweichung von den bau-
rechtlichen Abstandsflächen wurde erteilt.  

3. Der Genehmigung liegen die unter Punkt 2 des Genehmigungsbe-
scheides erwähnten, mit Genehmigungsvermerk des Landratsam-
tes Eichstätt vom 05.12.2013 versehenen Planunterlagen und Be-
schreibungen zugrunde. Der Bescheid wurde mit Nebenbestim-
mungen versehen. 

4. Die Genehmigung schließt gemäß § 13 Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) die Baugenehmigung ein. 

5. Die Kosten des Genehmigungsverfahrens hat die Firma Südlicht 
GmbH & Co. KG, Dorfstr. 20, 85777 Fahrenzhausen zu tragen.  

Der Genehmigungsbescheid enthält folgende  

R e c h t s b e h e l f s b e l e h r u n g : 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach sei-
ner Bekanntgabe Klage bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 

Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage muss 
den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungs-gerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl S. 390) 
wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des Immissions-
schutzrechts abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen die-
sen Bescheid Widerspruch einzulegen.  

- Die Klageerhebung in elektronischer Form (z.B. durch E-Mail) ist 
unzulässig. 

- Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungs-
gerichten seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu 
entrichten. 

 

Eine Ausfertigung des Genehmigungsbescheides einschließlich 
seiner Nebenbestimmungen, dessen Begründung und den dazugehöri-
gen Antragsunterlagen kann in der Zeit von Montag, 16.12.2013 bis 
einschließlich Montag, 30.12.2013 bei folgenden Stellen eingesehen 
werden: 

1. Landratsamt Eichstätt, Residenzplatz 2, 85072 Eichstätt, I. 
Stock, Zimmer-Nr. 131  
(Mo. - Do. 8.00 - 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.30 Uhr, Fr. 8.00 - 
12.00 Uhr), 

2. Markt Titting, Rathausplatz 1, 85135 Titting 
(Mo. - Fr. 8:00 - 12:00 Uhr, Mo. - Di. 13:30 - 16:00 Uhr, Do. 
13:30 - 18:00 Uhr) 

Mit Ablauf der Auslegungsfrist gilt der Bescheid als bekanntgege-
ben. Die Rechtsbehelfsbelehrung des Genehmigungsbescheides gilt 
entsprechend. Nach der öffentlichen Bekanntmachung können die 
Bescheide samt Begründung bis zum Ablauf der Klagefrist beim 
Landratsamt Eichstätt, Sachgebiet 44, 85071 Eichstätt schriftlich 
angefordert werden (Montag, 16.12.2013 bis einschließlich Donners-
tag, 30.01.2014). 

 

Eichstätt, den 05.12.2013 

Landratsamt Eichstätt 

gez. J a n s s e n,  Regierungsdirektor 

 

 

 
240 Vollzug des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und 

des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG); 
Genehmigungsverfahren für die Errichtung und den Be-
trieb einer Erdaushubdeponie auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 156 der Gemarkung Neuzell durch die Fa. Dan-
hauser Bau GmbH, Neuzell 39, 92339 Beilngries 

Die Fa. Danhauser Bau GmbH, Neuzell 39, 92339 Beilngries hat 
die Erteilung einer abfallrechtlichen Genehmigung nach § 35 Abs. 3 
Nr. 2 KrWG für die Errichtung und den Betrieb einer Erdaushubdepo-
nie auf dem Grundstück Fl.Nr. 156 der Gemarkung Neuzell beantragt. 
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Für das Vorhaben war gemäß § 3c Satz 1 UVPG in Verbindung 
mit Ziffer 12.3 der Anlage 1 zum UVPG im Rahmen einer allgemei-
nen Vorprüfung des Einzelfalls festzustellen, ob das Vorhaben erheb-
liche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann und damit die 
Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
besteht. 

Die allgemeine Vorprüfung hat ergeben, dass das beantragte Vor-
haben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf, da keine erhebli-
chen nachteiligen Umweltauswirkungen zu besorgen sind. 

Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 3a Satz 2, 2. Halbsatz 
UVPG öffentlich bekannt gemacht. 

Weitere Auskünfte und Informationen zu dem Vorhaben können 
beim Landratsamt Eichstätt, Residenzplatz 2, 85072 Eichstätt, Zi.Nr. 
131 oder unter der Telefonnummer 08421-70328 eingeholt werden. 

 

Eichstätt, 10.12.2013 

Landratsamt Eichstätt 

gez. J a n s s e n ,  Regierungsdirektor 

 

 

 

Bekanntmachungen anderer Behörden 

 
Zweckverband Abwasserbeseitigungsgruppe In-
golstadt-Nord 

241 Satzung für die öffentliche Entwässerungsanlage des 
Zweckverbandes Abwasserbeseitigungsgruppe In-
golstadt-Nord (Entwässerungssatzung - EWS -) vom 
04.Dezember 2013 

Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 und 2, Abs. 2 und 
3 der Gemeindeordnung, Art. 26 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die 
Kommunale Zusammenarbeit und Art. 34 Abs. 2 Satz 1 des Bayeri-
schen Wassergesetzes erlässt der Zweckverband Abwasserbeseiti-
gungsgruppe Ingolstadt-Nord folgende Satzung: 

§ 1 

Öffentliche Einrichtung 

(1) Der Zweckverband betreibt eine öffentliche Einrichtung zur 
Abwasserbeseitigung (Entwässerungseinrichtung) für das Gebiet der 
Gemeinden Eitensheim, Wettstetten, Stammham, Hepberg, Lenting 
und des Marktes Gaimersheim. 

(2) Art und Umfang der Entwässerungsanlage bestimmt der 
Zweckverband. 

(3) Zur Entwässerungsanlage des Zweckverbandes gehören 
nicht die Grundstücksanschlüsse. 

§ 2 

Grundstücksbegriff - Grundstückseigentümer 

(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zu-
sammenhängende und einem gemeinsamen Zweck dienende Grundei-
gentum desselben Eigentümers, das eine selbständige wirtschaftliche 
Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke oder Teile 
von Grundstücken im Sinne des Grundbuchrechts handelt. Soweit 
rechtlich verbindliche planerische Vorgaben vorhanden sind, sind sie 
zu berücksichtigen. 

(2) Die in dieser Satzung für Grundstückseigentümer erlassenen 
Vorschriften gelten auch für Teileigentümer, Erbbauberechtigte, 
Wohnungseigentümer, Wohnungserbbauberechtigte, Nießbraucher 
und sonstige zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte. 
Von mehreren dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflich-
tet; sie haften als Gesamtschuldner.  

§ 3 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe fol-
gende Bedeutung: 

1. Abwasser ist Wasser, das durch häuslichen, gewerblichen, 
landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften 
veränderte Wasser und das bei Trockenwetter damit zusammen ab-
fließende Wasser (Schmutzwasser) sowie das von Niederschlägen aus 
dem Bereich von bebaute oder befestigten Flächen gesammelt abflie-
ßende Wasser (Niederschlagswasser). 

Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht für das in land-
wirtschaftlichen Betrieben anfallende Abwasser (einschließlich Jauche 
und Gülle), das dazu bestimmt ist, auf landwirtschaftlich, forstwirt-
schaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden aufgebracht zu werden; 
nicht zum Aufbringen bestimmt ist insbesondere das häusliche Ab-
wasser. 

2. Kanäle sind Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle oder 
Regenwasserkanäle einschließlich der Sonderbauwerke wie z.B. 
Schächte, Regenbecken, Pumpwerke, Regenüberläufe. 

3. Schmutzwasserkanäle dienen ausschließlich der Aufnahme 
und Ableitung von Schmutzwasser. 

4. Mischwasserkanäle sind zur Aufnahme und Ableitung von 
Niederschlags- und Schmutzwasser bestimmt. 

5. Regenwasserkanäle dienen ausschließlich der Aufnahme 
und Ableitung von Niederschlagswasser. 

6. Sammelkläranlage ist eine Anlage zur Reinigung des in den 
Kanälen gesammelten Abwassers einschließlich der Ableitung zum 
Gewässer. 

7. Grundstücksanschlüsse sind  

bei Freispiegelkanälen: 

die Leitungen vom Kanal bis einschließlich des Kontrollschachtes. 
Ist entgegen § 9 Abs. 3 Satz 1 EWS kein Kontrollschacht vorhanden, 
endet der Grundstücksanschluss an der Grenze privater Grundstücke 
zum öffentlichen Straßengrund. 

bei Druckentwässerung: 

die Leitungen vom Kanal bis einschließlich Abwassersammel-
schacht. 

bei Unterdruckentwässerung: 

die Leitungen vom Kanal bis einschließlich des Hausanschluss-
schachts. 

8. Grundstücksentwässerungsanlagen sind  

bei Freispiegelkanälen: 

die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des 
Abwassers dienen, bis zum Kontrollschacht. Hierzu zählt auch die im 
Bedarfsfall erforderliche Hebeanlage zur ordnungsgemäßen Entwässe-
rung eines Grundstücks (§9 Abs. 4). Ist entgegen § 9 Abs. 3 Satz 1 
EWS kein Kontrollschacht vorhanden, so endet die Grundstücksent-
wässerungsanlage an der Grenze privater Grundstücke zum öffentli-
chen Straßengrund. 

9. Kontrollschacht 

ist ein Übergabeschacht, der zur Kontrolle und Wartung der Anla-
ge dient. 

10. Abwassersammelschacht (bei Druckentwässerung) 

ist ein Schachtbauwerk mit Pumpen- und Steuerungsanlage. 

11. Hausanschlussschacht (bei Unterdruckentwässerung) 

ist ein Schachtbauwerk mit einem als Vorlagebehälter dienenden 
Stauraum sowie einer Absaugventileinheit. 

12. Messschacht 

ist eine Einrichtung für die Messung des Abwasserabflusses oder 
die Entnahme von Abwasserproben. 
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13. Abwasserbehandlungsanlage 

ist eine Einrichtung, die dazu dient, die Schädlichkeit des Abwas-
sers vor Einleitung in den Kanal zu vermindern oder zu beseitigen. 
Hierzu zählen insbesondere Kleinkläranlagen zur Reinigung häusli-
chen Abwassers sowie Anlagen zur (Vor-) Behandlung gewerblichen 
oder industriellen Abwassers. 

14. Fachlich geeigneter Unternehmer 

ist ein Unternehmer, der geeignet ist, Arbeiten an Grundstück-
sentwässerungsanlagen fachkundig auszuführen. Voraussetzungen für 
die fachliche Eignung sind insbesondere 

- die ausreichende berufliche Qualifikation und Fachkunde der 
verantwortliche technischen Leitung, 

- die Sachkunde des eingesetzten Personals und dessen nachweisli-
che Qualifikation für die jeweiligen Arbeiten an Grundstücksent-
wässerungsanlagen, 

- die Verfügbarkeit der benötigten Werkzeuge, Maschinen und 
Geräte, 

- die Verfügbarkeit und Kenntnis der entsprechenden Normen und 
Vorschriften, 

- eine interne Qualitätssicherung (Weiterbildung, Kontrollen und 
Dokumentation). 

§ 4 

Anschluss- und Benutzungsrecht 

(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein 
Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung an die Entwässerungsein-
richtung angeschlossen wird. Er ist berechtigt, nach Maßgabe der §§ 
14 bis 17 das anfallende Abwasser in die Entwässerungseinrichtung 
einzuleiten. 

(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf 
solche Grundstücke, die durch einen Kanal erschlossen sind. Der 
Grundstückseigentümer kann unbeschadet weitergehender bundes- 
und landesgesetzlicher Vorschriften nicht verlangen, dass neue Kanäle 
hergestellt oder bestehende Kanäle geändert werden. Welche Grund-
stücke durch einen Kanal erschlossen werden, bestimmt der Zweck-
verband. 

(3) Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht nicht, 

1. wenn das Abwasser wegen seiner Art oder Menge nicht ohne 
weiteres von der Entwässerungseinrichtung übernommen werden kann 
und besser von demjenigen behandelt wird, bei dem es anfällt oder 

2. solange eine Übernahme des Abwassers technisch oder wegen 
des unverhältnismäßig hohen Aufwands nicht möglich ist. 

(4) Der Zweckverband kann den Anschluss und die Benutzung 
versagen, wenn die gesonderte Behandlung des Abwassers wegen der 
Siedlungsstruktur das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt. 

§ 5 

Anschluss- und Benutzungszwang 

(1) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, be-
baute Grundstücke an die Entwässerungseinrichtung anzuschließen 
(Anschlusszwang). Ein Anschlusszwang besteht nicht, wenn der 
Anschluss rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist. 

(2) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, 
auch unbebaute Grundstücke an die Entwässerungseinrichtung anzu-
schließen, wenn Abwasser anfällt. 

(3) Ein Grundstück gilt als bebaut, wenn auf ihm bauliche An-
lagen, bei deren Benutzung Abwasser anfallen kann, dauernd oder 
vorübergehend vorhanden sind. 

(4) Bei baulichen Maßnahmen, die eine Veränderung der Ab-
wassereinleitung nach Menge oder Beschaffenheit zur Folge haben, 
muss der Anschluss vor dem Beginn der Benutzung des Baus herge-
stellt sein. In allen anderen Fällen ist der Anschluss nach schriftlicher 
Aufforderung durch den Zweckverband innerhalb der von ihm gesetz-
ten Frist herzustellen. 

(5) Auf Grundstücken, die an die Entwässerungseinrichtung an-
geschlossen sind, ist im Umfang des Benutzungsrechts alles Abwasser 
in die Entwässerungseinrichtung einzuleiten (Benutzungszwang). 
Verpflichtet sind der Grundstückseigentümer und alle Benutzer der 

Grundstücke. Sie haben auf Verlangen des Zweckverbandes die dafür 
erforderliche Überwachung zu dulden. 

(6) Der Anschluss- und Benutzungszwang gilt nicht für Nieder-
schlagswasser, soweit dessen Versickerung oder anderweitige Beseiti-
gung ordnungsgemäß möglich ist. 

§ 6 

Befreiung von Anschluss- und Benutzungszwang 

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung 
wird auf Antrag ganz oder zum Teil befreit, wenn der Anschluss oder 
die Benutzung aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung 
der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. Der Antrag auf 
Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich beim Zweckver-
band einzureichen. 

(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen 
und Widerrufsvorbehalt erteilt werden. 

§ 7 

Sondervereinbarungen 

(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss oder 
zur Benutzung berechtigt oder verpflichtet, kann der Zweckverband 
durch Vereinbarung ein besonderes Benutzungsverhältnis begründen. 

(2) Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen 
dieser Satzung und der Beitrags- und Gebührensatzung entsprechend. 
Ausnahmsweise kann in der Sondervereinbarung Abweichendes 
bestimmt werden, soweit dies sachgerecht ist. 

§ 8 

Grundstücksanschluss 

(1) Die Grundstücksanschlüsse werden vom Zweckverband 
hergestellt, verbessert, erneuert, geändert, und unterhalten sowie 
stillgelegt und beseitigt. Der Zweckverband kann auf Antrag zulassen 
oder von Amts wegen anordnen, dass der Grundstückseigentümer den 
Grundstücksanschluss ganz oder teilweise herstellt, verbessert, erneu-
ert, ändert und unterhält sowie stilllegt und beseitigt; §9 Absatz 2 
sowie §§ 10 bis 12 gelten entsprechend. 

(2) Der Zweckverband bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Füh-
rung der Grundstücksanschlüsse. Er bestimmt auch, wo und an wel-
chen Kanal anzuschließen ist. Begründete Wünsche des Grundstücks-
eigentümers werden dabei nach Möglichkeit berücksichtigt. 

(3) Jeder Eigentümer, dessen Grundstück an die Entwässe-
rungseinrichtung angeschlossen oder anzuschließen ist, muss die 
Verlegung von Grundstücksanschlüssen, den Einbau von Schächten, 
Schiebern, Messeinrichtungen und dergleichen und von Sonderbau-
werken zulassen, ferner das Anbringen von Hinweisschildern dulden, 
soweit diese Maßnahmen für die ordnungsgemäße Beseitigung des auf 
seinem Grundstück anfallenden Abwassers erforderlich sind. 

(4) Zu Grundstücken, die bebaut werden dürfen, sind Grund-
stücksanschlüsse (einschließlich Kontrollschächte) dann herzustellen, 
wenn der Bau oder die Erneuerung der öffentlichen Straße mit einem 
bereits bestehenden oder gleichzeitig zu errichtenden Kanal bevor-
steht, an den die Grundstücke nach Bebauung angeschlossen werden 
müssen. 

§ 9 

Grundstücksentwässerungsanlage 

(1) Jedes Grundstück, das an die Entwässerungseinrichtung an-
geschlossen wird, ist vorher vom Grundstückseigentümer mit einer 
Grundstücksentwässerungsanlage zu versehen. Wird das Schmutzwas-
ser über die Entwässerungseinrichtung abgeleitet, aber keiner Sam-
melkläranlage zugeführt, ist die Grundstücksentwässerungsanlage mit 
einer Abwasserbehandlungsanlage auszustatten. 

(2) Die Grundstücksentwässerungsanlage und die Abwasserbe-
handlungsanlage im Sinne des Abs. 1 Satz 2 sind nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik herzustellen, zu betreiben, zu verbes-
sern, zu erneuern, zu ändern, zu unterhalten, stillzulegen oder zu 
beseitigen. Für die Reinigungsleistung der Abwasserbehandlungsanla-
ge im Sinn des Abs. 1 Satz 2 ist darüber hinaus der Stand der Technik 
maßgeblich. 

(3) Am Ende der Grundstücksentwässerungsanlage ist ein Kon-
trollschacht zu errichten. Der Zweckverband kann verlangen, dass an 
Stelle oder zusätzlich zum Kontrollschacht ein Messschacht zu erstel-
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len ist. Bei Druckentwässerung oder Unterdruckentwässerung gelten 
Sätze 1 und 2 nicht, wenn die Kontrolle und Wartung der Grundstück-
sentwässerungsanlage über den Abwassersammelschacht oder den 
Hausanschlussschacht durchgeführt werden kann. 

(4) Besteht zum Kanal kein ausreichendes Gefälle, kann der 
Zweckverband vom Grundstückseigentümer den Einbau und den 
Betrieb einer Hebeanlage zur Entwässerung des Grundstücks verlan-
gen, wenn ohne diese Anlage eine ordnungsgemäße Beseitigung der 
Abwässer bei einer den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
entsprechenden Planung und Ausführung des Kanalsystems für den 
Zweckverband nicht möglich oder nicht wirtschaftlich ist. 

(5) Gegen den Rückstau des Abwassers aus der Entwässerungs-
einrichtung hat sich jeder Anschlussnehmer selbst zu schützen. 

(6) Die Grundstücksentwässerungsanlage sowie Arbeiten daran 
dürfen nur durch fachlich geeignete Unternehmer ausgeführt werden. 
Der Zweckverband kann den Nachweis der fachlichen Eignung ver-
langen. 

§ 10 

Zulassung der Grundstücksentwässerungsanlage 

(1) Bevor die Grundstücksentwässerungsanlage hergestellt oder 
geändert wird, sind dem Zweckverband folgende Unterlagen in dop-
pelter Fertigung einzureichen: 

a) Lageplan des zu entwässernden Grundstückes im Maßstab 1:1000,  

b) Grundriss- und Flächenpläne im Maßstab 1:100, aus denen der 
Verlauf der Leitungen und im Falle des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Ab-
wasserbehandlungsanlage ersichtlich sind, 

c) Längsschnitte aller Leitungen mit Darstellung der Entwässerungs-
gegenstände im Maßstab 1:100 bezogen auf Normal-Null (NN), 
aus denen insbesondere die Gelände- und Kanalsohlenhöhen, die 
maßgeblichen Kellersohlenhöhen, Querschnitte und Gefälle der 
Kanäle, Schächte, höchste Grundwasseroberfläche zu ersehen 
sind, 

d) wenn Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in 
seiner Beschaffenheit erheblich vom Hausabwasser abweicht, zu-
geführt werden, ferner Angaben über 

- Zahl der Beschäftigen und der ständigen Bewohner auf dem 
Grundstück, wenn deren Abwasser miterfasst werden soll, 

- Menge und Beschaffenheit des Verarbeitungsmaterials, der Er-
zeugnisse, 

- die Abwasser erzeugenden Betriebsvorgänge, 

- Höchstzufluss und Beschaffenheit des zum Einleiten bestimm-
ten Abwassers, 

- die Zeiten, in denen eingeleitet wird, die Vorbehandlung des 
Abwassers (Kühlung, Reinigung, Neu-tralisation, Dekontami-
nierung) mit Bemessungsnachweisen. 

Soweit nötig, sind die Angaben zu ergänzen durch den wasser-
wirtschaftlichen Betriebsplan (Zufluss, Verbrauch, Kreislauf, Abfluss) 
und durch Pläne der zur Vorbehandlung beabsichtigten Einrichtungen. 

Die Pläne müssen den beim Zweckverband aufliegenden Planmus-
tern entsprechen. Alle Unterlagen sind vom Grundstückseigentümer 
und dem Planfertiger zu unterschreiben. Der Zweckverband kann 
erforderlichenfalls weitere Unterlagen anfordern. 

(2) Der Zweckverband prüft, ob die geplante Grundstücksent-
wässerungsanlage den Bestimmungen dieser Satzung entspricht. Ist 
das der Fall, erteilt der Zweckverband schriftlich seine Zustimmung 
und gibt eine Fertigung der eingereichten Unterlagen mit Zustim-
mungsvermerk zurück. Die Zustimmung kann unter Bedingungen und 
Auflagen erteilt werden. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn der 
Zweckverband nicht innerhalb von drei Monaten nach Zugang der 
vollständigen Planunterlagen seine Zustimmung schriftlich verwei-
gert. Entspricht die Grundstücksentwässerungsanlage nicht den Be-
stimmungen dieser Satzung, setzt der Zweckverband dem Grund-
stückseigentümer unter Angabe der Mängel eine angemessene Frist 
zur Berichtigung und erneuten Einreichung der geänderten Unterlagen 
beim Zweckverband; Satz 3 gilt entsprechend. 

(3) Mit der Herstellung oder Änderung der Grundstücksentwäs-
serungsanlage darf erst begonnen werden, wenn die Zustimmung nach 
Abs. 2 erteilt worden ist oder als erteilt gilt. Eine Genehmigungs-

pflicht nach sonstigen, insbesondere nach straßen-, bau- und wasser-
rechtlichen Bestimmungen bleibt durch die Zustimmung unberührt. 

(4) Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 3 kann der 
Zweckverband Ausnahmen zulassen. 

§ 11 

Herstellung und Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage 

(1) Der Grundstückseigentümer hat dem Zweckverband den 
Beginn des Herstellens, des Änderns, des Ausführens größerer Unter-
haltungsarbeiten oder des Beseitigens spätestens drei Tage vorher 
schriftlich anzuzeigen und gleichzeitig den Unternehmer zu benennen. 
Muss wegen Gefahr im Verzug mit den Arbeiten sofort begonnen 
werden, ist der Beginn innerhalb von 24 Stunden schriftlich anzuzei-
gen. 

(2) Der Zweckverband ist berechtigt, die Arbeiten zu überprü-
fen. Der Grundstückseigentümer hat zu allen Überprüfungen Arbeits-
kräfte, Geräte und Werkstoffe bereitzustellen. 

(3) Der Grundstückseigentümer hat die Grundstücksentwässe-
rungsanlage vor Verdeckung der Leitungen auf satzungsgemäße Er-
richtung und vor ihrer Inbetriebnahme auf Mängelfreiheit durch einen 
nicht an der Bauausführung beteiligten fachlich geeigneten Unter-
nehmer prüfen und das Ergebnis durch diesen bestätigen zu lassen. 
Dies gilt nicht, soweit der Zweckverband die Prüfungen selbst vor-
nimmt; sie hat dies vorher anzukündigen. Abs. 2 Satz 2 gilt entspre-
chend. Werden die Leitungen vor Durchführung der Prüfung auf 
satzungsgemäße Errichtung der Grundstücksentwässerungsanlage 
verdeckt, sind sie auf Anordnung des Zweckverbandes freizulegen. 

(4) Soweit der Zweckverband die Prüfungen nicht selbst vor-
nimmt, hat der Grundstückseigentümer dem Zweckverband die Bestä-
tigungen nach Abs. 3 vor Verdeckung der Leitungen und vor Inbe-
triebnahme der Grundstücksentwässerungsanlage unaufgefordert 
vorzulegen. Der Zweckverband kann die Verdeckung der Leitungen 
oder die Inbetriebnahme der Grundstücksentwässerungsanlage inner-
halb eines Monats nach Vorlage der Bestätigungen oder unverzüglich 
nach Prüfung durch den Zweckverband schriftlich untersagen. In 
diesem Fall setzt der Zweckverband dem Grundstückseigentümer 
unter Angabe der Gründe für die Untersagung eine angemessene 
Nachfrist für die Beseitigung der Mängel; Sätze 1 und 2 sowie Abs. 3 
gelten entsprechend. 

(5) Die Zustimmung nach §10 Abs. 2, die Bestätigungen des 
fachlich geeigneten Unternehmers oder die Prüfung durch den 
Zweckverband befreien den Grundstückseigentümer, den ausführen-
den oder prüfenden Unternehmer sowie den Planfertiger nicht von der 
Verantwortung für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Planung und 
Ausführung der Anlage. 

(6) Liegt im Fall des §9 Abs. 1 Satz 2 die Bestätigung eines pri-
vaten Sachverständigen der Wasserwirtschaft über die ordnungsgemä-
ße Errichtung der Abwasserbehandlungsanlage gemäß den Richtlinien 
für Zuwendungen für Kleinkläranlagen vor, ersetzt diese in ihrem 
Umfange die Prüfung und Bestätigung nach Abs. 3 und Abs. 4. 

§ 12 

Überwachung 

(1) Besteht der Verdacht, dass von einem Grundstück Grund- 
oder Quellwasser der Entwässerungseinrichtung zugeführt wird, ist 
der Zweckverband berechtigt, vom Grundstückseigentümer eine Be-
stätigung über die Mängelfreiheit der Grundstücksentwässerungsanla-
ge und des Grundstücksanschlusses zu verlangen. Diese ist auf Kosten 
des Grundstückseigentümers von einem fachlich geeigneten Unter-
nehmer auszustellen und vom Grundstückseigentümer innerhalb von 8 
Wochen nach schriftlicher Aufforderung dem Zweckverband vorzule-
gen. Festgestellte Mängel hat der Grundstückseigentümer unverzüg-
lich beseitigen zu lassen. Bei erheblichen Mängeln ist innerhalb von 
zwei Monaten nach Ausstellung der Bestätigung eine Nachprüfung 
durchzuführen; Satz 2 gilt entsprechend. Die Frist für die Nachprü-
fung kann auf Antrag verlängert werden. 

(2) Für nach §9 Abs. 1 Satz 2 erforderliche Abwasserbehand-
lungsanlagen gelten die einschlägigen wasserrechtlichen Bestimmun-
gen, insbesondere Art. 60 Abs. 1 und 2 BayWG für Kleinkläranlagen. 

(3) Der Grundstückseigentümer hat Störungen und Schäden an 
den Grundstücksanschlüssen, Messschächten, Grundstücksentwässe-
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rungsanlagen, Überwachungseinrichtungen und Abwasserbehand-
lungsanlagen unverzüglich dem Zweckverband anzuzeigen. 

(4) Wird Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das 
in seiner Beschaffenheit erheblich vom Hausabwasser abweicht, der 
Entwässerungseinrichtung zugeführt, kann der Zweckverband den 
Einbau und den Betrieb von Überwachungseinrichtungen verlangen. 
Hierauf wird in der Regel verzichtet, soweit für die Einleitung eine 
wasserrechtliche Genehmigung der Kreisverwaltungsbehörde vorliegt 
und die Ergebnisse der wasserrechtlich vorgeschriebenen Eigen- oder 
Selbstüberwachung dem Zweckverband vorgelegt werden. 

(5) Unbeschadet der Abs. 1 bis 4 ist der Zweckverband befugt, 
die Grundstücksentwässerungsanlagen jederzeit zu überprüfen, Ab-
wasserproben zu entnehmen sowie Messungen und Untersuchungen 
durchzuführen. Dasselbe gilt für die Grundstücksanschlüsse und 
Messschächte, wenn sie der Zweckverband nicht selbst unterhält. Der 
Zweckverband kann jederzeit verlangen, dass die vom Grundstücksei-
gentümer zu unterhaltenden Anlagen in einen Zustand gebracht wer-
den, der Störungen anderer Einleiter, Beeinträchtigungen der Entwäs-
serungseinrichtung und Gewässerverunreinigungen ausschließt. Führt 
der Zweckverband aufgrund der Sätze 1 oder 2 eine Überprüfung der 
Grundstücksentwässerungsanlagen, der Messschächte oder der vom 
Grundstückseigentümer zu unterhaltenden Grundstücksanschlüsse auf 
Mängelfreiheit durch, beginnt die Frist nach Abs. 1 Satz 1 mit Ab-
schluss der Prüfung durch den Zweckverband neu zu laufen. 

(6) Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 5 gelten auch 
für die Benutzer der Grundstücke. 

§ 13 

Stilllegung von Entwässerungsanlagen auf dem Grundstück 

Sobald ein Grundstück an die Entwässerungseinrichtung ange-
schlossen ist, sind nicht der Ableitung zur Entwässerungseinrichtung 
dienende Grundstücksentwässerungsanlagen sowie dazugehörige 
Abwasserbehandlungsanlagen in dem Umfang außer Betrieb zu set-
zen, in dem das Grundstück über die Entwässerungseinrichtung ent-
sorgt wird. §9 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt. 

§ 14 

Einleiten in die Kanäle 

(1) In Schmutzwasserkanäle darf nur Schmutzwasser, in Re-
genwasserkanäle nur Niederschlagswasser eingeleitet werden. In 
Mischwasserkanäle darf sowohl Schmutz- als auch Niederschlagswas-
ser eingeleitet werden. 

(2) Den Zeitpunkt, von dem ab in die Kanäle eingeleitet werden 
kann, bestimmt der Zweckverband. 

§ 15 

Verbot des Einleitens, Einleitungsbedingungen 

(1) In die Entwässerungseinrichtung dürfen Stoffe nicht einge-
leitet oder eingebracht werden, die 

- die dort beschäftigten Personen gefährden oder deren Gesundheit 
beeinträchtigen, 

- die Entwässerungseinrichtung oder die angeschlossenen Grund-
stücke gefährden oder beschädigen, 

- den Betrieb der Entwässerungseinrichtung erschweren, behindern 
oder beeinträchtigen, 

- die landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche oder gärtnerische 
Verwertung des Klärschlamms erschweren oder verhindern oder 

- sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbesondere die Gewässer, 
auswirken. 

(2) Dieses Verbot gilt insbesondere für 

1. feuergefährliche oder zerknallfähige Stoffe wie Benzin oder Öl 

2. infektiöse Stoffe, Medikamente  

3. radioaktive Stoffe 

4. Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfärbung des Abwas-
sers in der Sammelkläranlage oder des Gewässers führen, Löse-
mittel 

5. Abwasser oder andere Stoffe, die schädliche Ausdünstungen, Gase 
oder Dämpfe verbreiten können 

6. Grund- und Quellwasser  

7. feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie Schutt, Asche, Sand, 
Kies, Faserstoffe, Zement, Kunstharze, Teer, Pappe, Dung, Kü-
chenabfälle, Schlachtabfälle Treber, Hefe, flüssige Stoffe, die er-
härten 

8. Räumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern, Jauche, Gülle, 
Abwasser aus Dunggruben und Tierhaltungen, Silagegärsaft, Blut 
aus Schlächtereien , Molke 

9. Absetzgut, Räumgut, Schlämme oder Suspensionen aus Abwas-
serbehandlungsanlagen und Abortgruben unbeschadet gemeindli-
cher Regelungen zur Beseitigung der Fäkalschlämme  

10. Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgnis einer Giftig-
keit, Langlebigkeit, Anreicherungsfähigkeit oder einer krebser-
zeugenden, fruchtschädigenden oder erbgutverändernden Wirkung 
als gefährlich zu bewerten sind wie Schwermetalle, Cyanide, ha-
logenierte Kohlenwasserstoffe, Polycyclische Aromaten, Phenole. 

Ausgenommen sind 

a) unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwasser in der Art 
und in der Menge, wie sie auch im Abwasser aus Haushaltun-
gen üblicherweise anzutreffen sind; 

b) Stoffe, die nicht vermieden oder in einer Vorbehandlungsan-
lage zurückgehalten werden können und deren Einleitung der 
Zweckverband in den Einleitungsbedingungen nach Abs. 3 
oder 4 zugelassen hat; 

c) Stoffe, die aufgrund einer Genehmigung nach §58 des Was-
serhaushaltsgesetzes eingeleitet werden dürfen.  

11. Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben, 

- von dem zu erwarten ist, dass es auch nach der Behandlung in 
der Sammelkläranlage nicht den Mindestanforderungen nach § 
57 des Wasserhaushaltsgesetzes entsprechen wird, 

- das wärmer als + 35 ° C ist, 

- das einen pH-Wert von unter 6,5 oder über 9,5 aufweist, 

- das aufschwimmende Öle und Fette enthält, 

- das als Kühlwasser benutzt worden ist. 

- das höhere Konzentrationen an absetzbaren Stoffen oder anor-
ganischen oder organischen Stoffen wie nachstehend aufgeführt, 
aufweist: 

 

Parameter Verfahren Grenzwert 

 

Allgemeine 

 

Temperatur   35 O C 

pH-Wert   6,5 – 10 

Absetzbare Stoffe nach  

0,5 h Absetzzeit im Imhofftrichter  10 mg/l 

 

Anorganische Stoffe 

(gelöst und ungelöst) 

Antimon (Sb) DIN 38406-E 22 0,5 mg/l 

Arsen (As) DIN 38405-D 18 0,5 mg/l 

Barium (Ba) DIN 38406-E 22 5,0 mg/l 

Blei (Pb) DIN 38406-E 6 1,0 mg/l 

Cadmium (Cd) DIN 38406-E 19 0,5 mg/l 

Chrom gesamt (Cr) DIN 38406-E 10 1,0 mg/l 

Chrom VI (Cr VI) DIN 38405-D 24 0,2 mg/l 

Cobalt (Co) DIN 38406-E 24 2,0 mg/l 

Kupfer (Cu) DIN 38406-E 7 1,0 mg/l 

Nickel (Ni) DIN 38406-E 14 1,0 mg/l 

Phosphor gesamt (Pges) DIN EN 1189 25 mg/l 

Quecksilber (Hg) DIN 38406-E 12 0,05 mg/l 

Selen (Se) DIN 38406-D 23 2,0 mg/l 
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Silber (Ag) DIN 38406-E 18 1,0 mg/l 

Zink (Zn) DIN 38406-E 8 2,0 mg/l 

Zinn (Sn)  DIN 38406-E 22 2,0 mg/l 

 

Anorganische Stoffe (gelöst) 

Ammonium und  

Ammoniak berechnet als N (NH4-N) DIN 38406-E 5 100 mg/l 

Chlor, freies (Cl2) DIN 38408-G 4-1 0,5 mg/l 

Chlor, gesamt (Cl2) DIN 38408-G 4-1 0,5 mg/l 

Cyanid, leicht freisetzbar (CN) DIN 38405-D 13-2 1,0 mg/l 

Cyanid, gesamt (CN) DIN 38405-D 13-1  20 mg/l 

Fluorid (F) DIN 38405-D 4-1 50 mg/l 

Merkaptan-Schwefel   20 mg/l 

Nitrit-Stickstoff (NO2-N) DIN 38405-D 10 10 mg/l 

Sulfat (SO4
2) DIN 38405-D 19 400 mg/l 

Sulfid (S2) DIN 38405-D 26 1 mg/l 

 

Organische Stoffe 

 

Schwerflüchtige lipophile Stoffe(u.a. 

verseifbare Öle und Fette) gesamt (am 

Ablauf der Abwasserbehandlungsanlage DIN 38409-H 17 250 mg/l 

Wasserdampfflüchtige Phenole 

(Phenol-Index als C6H9OH) DIN 38409-H 16-2 5 mg/l 

Mineralöl-Kohlenwasserstoff 

(am Ablauf der Abwasservorbe- 

handlungsanlage) DIN 38409-H 18 20 mg/l 

Leichtflüchtige, halogenierte 

Kohlenwasserstoffe (LHKW) DIN 38407-F 5  0,5 mg/l 

Adsorbierbare organisch ge- 

bundene Halogene (AOX) DIN 38409-H 14 1 mg/l 

Polychlorierte Biphenyle (PCB) GC – ECD 0,001 mg/l 

BTX-Aromaten (Summe von 

Benzol, Toluol und Xylolen) DIN 38407-F 9 1 mg/l 

 

Gleichwertige Mess- und Analyseverfahren können zugelassen 
werden. 

Grenzwerte für nicht in der Aufstellung unter Absatz 2 Ziffer 11 
enthaltene Inhaltstoffe können bei Bedarf im Einzelfall festgelegt 
werden. Eine Verdünnung des Abwassers zur Einhaltung von Grenz-
werten ist unzulässig. 

Bei Einleitungen im Sinne des § 16 Abs. 1 BGS-EWS ist ein 
CSB/BSB5- Verhältnis von größer gleich 3:1 einzuhalten (Erklärung: 
BSB5=biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen, CSB = chemischer 
Sauerstoffbedarf).  

12. nicht neutralisiertes Kondensat aus ölbefeuerten Brennwert-
Heizkesseln,  

13. nicht neutralisiertes Kondensat aus gasbefeuerten Brennwert-
Heizkesseln mit einer Nennwertleistung über 200 kW. 

(3) Die Einleitungsbedingungen nach Absatz 2 Nr. 10 Satz 2 
Buchstabe b werden gegenüber den einzelnen Anschlusspflichtigen 
oder im Rahmen einer Sondervereinbarung festgelegt. 

(4) Über Absatz 3 hinaus kann der Zweckverband in Einlei-
tungsbedingungen auch die Einleitung von Abwasser besonderer Art 
und Menge ausschließen oder von besonderen Voraussetzungen ab-
hängig machen, soweit dies zum Schutz des Betriebspersonals, der 
Entwässerungseinrichtung oder zur Erfüllung der für den Betrieb der 
Entwässerungseinrichtung geltenden Vorschriften, insbesondere der 
Bedingungen und Auflagen des dem Zweckverband erteilten wasser-
rechtlichen Bescheids erforderlich ist. 

(5) Der Zweckverband kann die Einleitungsbedingungen nach 
Abs. 3 und 4 neu festlegen, wenn die Einleitung von Abwasser in die 
Entwässerungseinrichtung nicht nur vorübergehend nach Art oder 
Menge wesentlich geändert wird oder wenn sich die für den Betrieb 
der Entwässerungseinrichtung geltenden Gesetze oder Bescheide 
ändern. Der Zweckverband kann Fristen festlegen, innerhalb derer die 
zur Erfüllung der geänderten Anforderungen notwendigen Maßnah-
men durchgeführt werden müssen. 

(6) Der Zweckverband kann die Einleitung von Stoffen im Sin-
ne der Absätze 1 und 2 zulassen, wenn der Verpflichtete Vorkehrun-
gen trifft, durch die die Stoffe ihre gefährdende oder schädigende 
Wirkung verlieren oder der Betrieb der Entwässerungseinrichtung 
nicht erschwert wird. In diesem Fall hat er dem Zweckverband eine 
Beschreibung mit Plänen in doppelter Fertigung vorzulegen.  

(7) Leitet der Grundstückseigentümer Kondensat aus ölbefeuer-
ten Brennwert-Heizanlagen oder aus gasbefeuerten Brennwert-
Heizkesseln mit einer Nennwertleistung über 200 kW in die Entwäs-
serungseinrichtung ein, ist er verpflichtet, das Kondensat zu neutrali-
sieren und dem Zweckverband über die Funktionsfähigkeit der Neut-
ralisationsanlage jährlich eine Bescheinigung eines Betriebes nach §2 
Abs. 1 Satz 2 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz oder eines geeigne-
ten Fachbetriebs vorzulegen. 

(8) Besondere Vereinbarungen zwischen dem Zweckverband 
und einem Verpflichteten, die das Einleiten von Stoffen im Sinne des 
Absatzes 1 durch entsprechende Vorkehrungen an der Entwässerungs-
einrichtung ermöglichen, bleiben vorbehalten. 

(9) Wenn Stoffe im Sinne des Absatzes 1 in eine Grundstück-
sentwässerungsanlage oder in die Entwässerungseinrichtung gelangen, 
ist dies dem Zweckverband sofort anzuzeigen. 

§ 16 

Abscheider 

Sofern mit dem Abwasser Leichtflüssigkeiten, wie z.B. Benzin, 
Öle oder Fette, mitabgeschwemmt werden können, ist das Abwasser 
über in die Grundstücksentwässerungsanlage eingebaute Leichtflüs-
sigkeits- bzw. Fettabscheider abzuleiten. Die Abscheider sind nach 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu errichten, zu be-
treiben und regelmäßig zu warten. Der Zweckverband kann den 
Nachweis der ordnungsgemäßen Eigenkontrolle, Wartung, Entleerung 
und Generalinspektion verlangen. Das Abscheidegut ist schadlos zu 
entsorgen. 

§ 17 

Untersuchung des Abwassers 

(1) Der Zweckverband kann über die Art und Menge des einge-
leiteten oder einzuleitenden Abwassers Aufschluss verlangen. Bevor 
erstmalig Abwasser eingeleitet oder wenn Art oder Menge des einge-
leiteten Abwassers geändert werden, ist dem Zweckverband auf Ver-
langen nachzuweisen, dass das Abwasser keine Stoffe enthält, die 
unter das Verbot des § 15 fallen.  

(2) Der Zweckverband kann eingeleitetes Abwasser jederzeit, 
auch periodisch, auf Kosten des Grundstückseigentümers untersuchen 
lassen. Auf die Überwachung wird in der Regel verzichtet, soweit für 
die Einleitung in die Sammelkanalisation eine wasserrechtlich Ge-
nehmigung der Kreisverwaltungsbehörde vorliegt, die dafür vorge-
schriebenen Untersuchungen aus der Eigen- oder Selbstüberwachung 
ordnungsgemäß durchgeführt und die Ergebnisse dem Zweckverband 
vorgelegt werden. Der Zweckverband kann verlangen, dass die nach § 
12 Abs. 4 eingebauten Überwachungseinrichtungen ordnungsgemäß 
betrieben und die Messergebnisse vorgelegt werden. 

§ 18 

Haftung 

(1) Der Zweckverband haftet unbeschadet Abs. 2 nicht für 
Schäden, die auf solchen Betriebsstörungen beruhen, die sich auch bei 
ordnungsgemäßer Planung, Ausführung und Unterhaltung der Ent-
wässerungseinrichtung nicht vermeiden lassen. Satz 1 gilt insbesonde-
re auch für Schäden, die durch Rückstau hervorgerufen werden. 

(2) Der Zweckverband haftet für Schäden, die sich aus der Be-
nutzung der Entwässerungseinrichtung ergeben, nur dann, wenn einer 
Person, deren sich der Zweckverband zur Erfüllung seiner Verpflich-
tungen bedient, Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
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(3) Der Grundstückseigentümer und der Benutzer haben für die 
ordnungsgemäße Benutzung der Entwässerungseinrichtung ein-
schließlich des Grundstücksanschlusses zu sorgen. 

(4) Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer Sonderver-
einbarung zuwiderhandelt, haftet dem Zweckverband für alle ihm 
dadurch entstehenden Schäden und Nachteile. Dasselbe gilt für Schä-
den und Nachteile, die durch den mangelhaften Zustand der Grund-
stücksentwässerungsanlage oder des Grundstücksanschlusses verur-
sacht werden, soweit dieser nach § 8 vom Grundstückseigentümer 
herzustellen, zu verbessern, zu erneuern, zu ändern und zu unterhalten 
sowie stillzulegen und zu beseitigen ist. Mehrere Verpflichtete haften 
als Gesamtschuldner.  

§ 19 

Grundstücksbenutzung 

(1) Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verle-
gen von Leitungen einschließlich Zubehör zur Ableitung von Abwas-
ser über sein im Einrichtungsgebiet liegendes Grundstück sowie sons-
tige Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen, wenn und soweit 
diese Maßnahmen für die örtliche Abwasserbeseitigung erforderlich 
sind. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die Entwässe-
rungseinrichtung angeschlossen oder anzuschließen sind, die vom 
Eigentümer im wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem ange-
schlossenen oder zum Anschluss vorgesehenen Grundstück genutzt 
werden oder für die die Möglichkeit der örtlichen Abwasserbeseiti-
gung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Die Verpflichtung entfällt, 
soweit die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer in 
unzumutbarer Weise belasten würde. 

(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Um-
fang der beabsichtigten Inanspruchnahme seines Grundstücks zu 
benachrichtigen. 

(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Anla-
gen verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr 
zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat der Zweckverband zu 
tragen, soweit die Einrichtung nicht ausschließlich der Entsorgung des 
Grundstücks dient. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für öffentliche Verkehrswe-
ge und Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch Planfest-
stellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrs-
flächen bestimmt sind. 

§ 20 

Betretungsrecht 

(1) Der Grundstückseigentümer und der Benutzer des Grund-
stücks haben zu dulden, dass zur Überwachung ihrer satzungsmäßigen 
und gesetzlichen Pflichten die mit dem Vollzug dieser Satzung beauf-
tragten Personen des Zweckverbandes zu angemessener Tageszeit 
Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Einrichtungen, Wohnungen und 
Wohnräume im erforderlichen Umfang betreten; auf Verlangen haben 
sich diese Personen auszuweisen. Ihnen ist ungehindert Zugang zu 
allen Anlagenteile zu gewähren und sind die notwendigen Auskünfte 
zu erteilen. Der Grundstückseigentümer und der Benutzer des Grund-
stücks werden nach Möglichkeit vorher verständigt; das gilt nicht für 
Probenahmen und Abwassermessungen. 

(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Betretungs- 
und Überwachungsrechte bleiben unberührt. 

§ 21 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung kann mit 
Geldbuße belegt werden, wer vorsätzlich 

1. eine der in §10 Abs. 1, Abs. 4 Sätze 1 und 3, §12 Abs. 1 Satz 2 
und Abs. 3, § 15 Abs. 9, §17 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Sätze 2 und 
3 sowie §20 Abs. 1 Satz 2 festgelegten oder hierauf gestützten 
Anzeige-, Auskunfts-, Nachweis- oder Vorlagepflichten verletzt, 

2. entgegen §10 Abs. 3 Satz 1 vor Zustimmung des Zweckverbandes 
mit der Herstellung oder Änderung der Grundstücksentwässe-
rungsanlage beginnt, 

3. entgegen §11 Abs. 3 Satz 1, §12 Abs. 1 Satz 1 eine unrichtige 
Bestätigung ausstellt oder entgegen §11 Abs. 4 Satz1, §12 Abs. 1 
Satz 2 vorlegt 

4. entgegen §11 Abs. 3, Abs. 4 Sätze 1 und 3 vor Prüfung der 
Grundstückentwässerungsanlage durch einen fachlich geeigneten 
Unternehmer oder vor Vorlage von dessen Bestätigung oder vor 
Prüfung durch den Zweckverband die Leitungen verdeckt oder ei-
ner Untersagung des Zweckverbandes nach §11 Abs. 4 Satz 2 zu-
widerhandelt, 

5. entgegen §12 Abs. 1 Satz 1 die Grundstücksentwässerungsanlage 
nicht innerhalb der vorgegebenen Fristen überprüfen lässt, 

6. entgegen den Vorschriften der §§14 und 15 Abwasser oder sonsti-
ge Stoffe in die Entwässerungseinrichtung einleitet oder einbringt, 

7. entgegen §20 Abs. 1 Satz 2 den mit dem Vollzug dieser Satzung 
beauftragten Personen des Zweckverbandes nicht ungehindert Zu-
gang zu allen Anlagenteilen gewährt. 

(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungswid-
rigkeitentatbestände bleiben unberührt. 

§ 22 

Anordnungen für den Einzelfall; Zwangsmittel 

(1) Der Zweckverband kann zur Erfüllung der nach dieser Sat-
zung bestehenden Verpflichtungen Anordnungen für den Einzelfall 
erlassen. 

(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen 
Handlungen, eines Duldens oder Unterlassens gelten die Vorschriften 
des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgeset-
zes. 

§ 23 

Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2014 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 15. Dezember 2009 außer 
Kraft. 

 

Gaimersheim, 04. Dezember 2013 

gez. M e i e r ,  Verbandsvorsitzender 

 

 

 
Zweckverband Anlautertal 

242 Änderungssatzung der Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Entwässerungssatzung vom 10.12.2013 

Auf Grund des Art. 8 des Kommunalabgabengesetzes erlässt der 
Zweckverband Anlautertal folgende 

Satzung zur Änderung der Beitrags- und 

Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 

 

§ 1 

Änderung der Satzung 

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 
vom 25.10.1994, zuletzt geändert mit Satzung vom 10.12.2012, wird 
wie folgt geändert. 

§ 6 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

  (2) Der Beitrag beträgt 

a) pro m² Grundstücksfläche  2,65 € 

b) pro m² Geschossfläche 20,50 € 

§ 2 

In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2014 in Kraft. 

 

Titting, 10.12.2013 

Zweckverband Anlautertal 

gez. H e i ß ,  Zweckverbandsvorsitzender 


